
Die Maximalmaße für Kraftfahrzeuge und Gespanne sind in Deutschland und der EU strikt geregelt,
um die Infrastruktur (Brücken, Tunnel, Fahrstreifen) zu schützen und die Sicherheit im
Straßenverkehr zu garantieren.

Jeder serienmäßige Pkw hält diese Grenzen problemlos ein. Wichtig werden diese Maße vor allem
dann, wenn du Ladung transportierst (z. B. Fahrradträger auf der Anhängerkupplung oder
Dachboxen) oder mit einem Gespann unterwegs bist:

Ein einzelnes Fahrzeug darf eine Gesamtlänge von höchstens 12,00 Metern besitzen.

�� Abmessungen

Fahrzeugabmessungen

Die gesetzlichen Höchstmaße im Überblick

Maximale Fahrzeuglänge:

Maximale Fahrzeugbreite:



Die absolute Obergrenze (ohne Außenspiegel) liegt bei 2,55 Metern, für PKW bei 2,50 Metern.

Kein Fahrzeug und kein Gespann darf inklusive Ladung höher als 4,00 Meter sein, um Brücken
und Unterführungen gefahrlos zu passieren.

Wenn du mit einem Pkw plus Anhänger (z. B. Wohnwagen oder Pferdeanhänger) unterwegs bist,
darf das gesamte Gespann von der vorderen Stoßstange des Autos bis zum Ende des Anhängers
eine Gesamtlänge von 18,00 Metern niemals überschreiten.

Achtung in Baustellen:
Viele verengte Fahrspuren in Autobahnbaustellen sind für Fahrzeuge über 2,00 oder 2,10
Meter Breite gesperrt. Maßgeblich ist hier immer die tatsächliche Breite von Außenspiegel
zu Außenspiegel – nicht der Wert, der im Fahrzeugschein steht (da dieser ohne Spiegel
gemessen wird)!

Maximale Fahrzeughöhe:

Maximale Zuglänge (Gespann):

�� Fazit:
Das Einhalten der gesetzlichen Höchstmaße sichert das fehlerfreie Passieren von
Engstellen, Brücken und Baustellen. Wer mit Ladung oder Anhänger reist, muss
die realen Abmessungen seines Fahrzeugs – insbesondere die Spiegelbreite in
Baustellen und die Gesamthöhe bei Brücken – immer genau im Kopf haben, um

“



schwere Unfälle und Bußgelder zu vermeiden.
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